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  1 EINLEITUNG 
  1.1 Ausgangslage 
Gewerbe- und Industriegebiet 
Eichtal  
 
 

 Das Gebiet Eichtal ist eines der letzten grossen zusammenhängen-
den und weitgehend unüberbauten Arbeitsplatzgebiete auf dem Ge-
meindegebiet Hombrechtikon. Das ca. 4 ha grosse unüberbaute 
Areal ist der Industriezone I 4.5 zugewiesen. Gemäss Bau- und Zo-
nenordnung sind stark störende Betriebe zulässig (ES IV). Zudem dür-
fen gemäss BZO auch Handels- und Dienstleistungsbetriebe realisiert 
werden (senkrechte Schraffur). Für den im Zonenplan diagonal schraf-
fierten Bereich gilt eine Beschränkung der Gebäudehöhe.  

Innerhalb des Industriegebiets besteht der private Gestaltungsplan 
Eichtal (1981). Nordwestlich angrenzend an das Entwicklungsgebiet 
befindet sich in der Wohnzone W2/35 das Gestaltungsplangebiet 
Blatten.  

Ausschnitt heutiger Zonenplan  
Im Bereich der Industrie- und Gewerbe-
zone Eichtal 
 ES 

 

 
 

 

 
   
Regionaler Richtplan  Der gesamthaft überprüfte regionale Richtplan Pfannenstil wurde 

durch den Regierungsrat im Dezember 2018 festgesetzt. Der regio-
nale Richtplan enthält die Arbeitsplatzgebiete von regionaler Bedeu-
tung. Für die Gemeinde Hombrechtikon ist das Gebiet Gmeindmatt-
Eichtal-Garstlig bezeichnet und folgende Zielvorgaben sind aufge-
führt:  

• höhere bauliche Dichte anstreben;  
• Dienstleistungsbetriebe (einschliesslich Verkaufsnutzungen) sind 

in untergeordnetem Mass zulässig;  
• Betriebs- oder unternehmenszugehörige Verkaufsnebennutzun-

gen mit Waren der Vorort-Produktion oder mit engem Zusam-
menhang zum Betrieb auf ein verträgliches Mass beschränken. 

• Wohnnutzungen sind nur gemäss § 56 Abs. 4 PBG zulässig. 



  
Teilrevision Nutzungsplanung Hombrechtikon – Arbeitsplatzgebiet Eichtal 
Erläuternder Bericht gemäss Art. 47 RPV 

 

   SUTER • VON KÄNEL • WILD    4 

  Mit dem Eintrag im regionalen Richtplan Pfannenstil wird das öffentli-
che Interesse bekundet, dass das Gebiet Eichtal längerfristig der Ar-
beitsnutzung vorbehalten bleibt. Es wird eine mittlere bauliche Dichte 
und eine mittlere Beschäftigtendichte angestrebt (ca. 100–150 Be-
schäftigte pro ha; dies entspricht einer min./max. Baumassenziffer 
von 3.8/6.0).  

Der regionale Richtplan enthält überdies folgende Festlegung: 

 
Auszug regionaler Richtplantext 
2.5.3 Massnahmen 

 Zur Umsetzung der Arbeitsplatzgebiete von regionaler Bedeutung bezeich-
nen die Gemeinden in der Nutzungsplanung Industrie- oder Gewerbezo-
nen entsprechend § 56 PBG. Die zulässigen Nutzweisen, Nutzungsziffern 
und Abstellplatzregelungen richten sich dabei – zugunsten einer angemes-
senen Abstimmung von Siedlung und Verkehr – nach der vorhandenen 
oder absehbaren Erschliessungsqualität durch den öffentlichen Verkehr in 
den Hauptverkehrszeiten (§ 56 Abs. 3 PBG sowie §§ 219, 240 PBG), der Er-
schliessungsqualität des Fuss- und Veloverkehrs, nach den spezifischen 
Verkehrskapazitäten, nach der spezifischen Lage im Siedlungskörper so-
wie nach dem erwarteten Mehrverkehr (spezifisches Verkehrspotenzial).  

   
Auszug regionale Richtplankarte  

 
   
Planungszone  Auf den unbebauten Arealteilen wurden private Planungen angestos-

sen. Um die Nutzungsmöglichkeiten im Gebiet Eichtal im Hinblick auf 
die Eintragung im regionalen Richtplan eingehend überprüfen und 
entsprechende planerische Massnahmen treffen zu können, hat die 
Gemeinde für die unüberbauten Arealteile und das bestehende Ge-
staltungsplangebiet Eichtal bei der Baudirektion den Erlass einer Pla-
nungszone beantragt. 

Die Baudirektion Zürich hat am 5. August 2019 die Planungszone "In-
dustriezone Eichtal" für die Dauer von 3 Jahren festgesetzt. Diese um-
fasst die Kat.-Nrn. 3103, 3104, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 
3707, 4069, 4985, 4986, 4987, 7624, 7625 und 7827. Ein Rekurs ge-
gen die Planungszone wurde rechtskräftig abgewiesen. 
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Ausschnitt heutiger Zonenplan 
mit Planungszone "Industriezone Eichtal" 
(gelb bezeichnet) 

 

 

 
   
Testplanung  Während der Geltungsdauer der Planungszone wurde für das Gebiet 

Eichtal West eine Testplanung durchgeführt und eine mögliche Ent-
wicklung aufgezeigt. Die Gemeinde Hombrechtikon wünscht sich für 
das zentral gelegene Areal eine Entwicklung mit Ausstrahlungskraft 
und hat dazu folgende Ziele definiert:  

-  Wichtiges Arbeitsplatzzentrum  
-  Durchlässigkeit Durchwegung  
-  Erholungsraum Mitarbeiter / Öffentlichkeit / Schule  
-  Verbindung zwischen Naherholungsbereich Lützelsee –  
 Zürichsee nach Möglichkeit einflechten  
-  Vermeidung einer Hitzeinsel (Klimakarte)  
-  Keine stark verkehrserzeugenden Anlagen / Bauten  
Die ausgearbeitete Konzeption bildet die Grundlage für die weitere 
Projektierung. Die Überbauung soll in Regelbauweise realisiert wer-
den können. 

   
Verzahnung mit der Landschaft 
Auszug Testplanung 
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Volumetrie 
Auszug Testplanung 

 

 

 
   
Umgebungskonzept 
Auszug Testplanung 

 

 

 
   

  1.2 Grund der Teilrevision 
Abstimmung Nutzungsplanung 
auf regionalen Richtplan 

 

 Mit der Teilrevision der Nutzungsplanung soll die BZO der überge-
ordneten Richtplanung entsprechend angepasst werden, welche im 
Gebiet Eichtal Dienstleistungsbetriebe (einschliesslich Verkaufsnut-
zungen) nur in untergeordnetem Mass vorsieht. Ausserdem soll das 
im regionalen Richtplan formulierte Ziel einer höheren baulichen 
Dichte im ganzen Arbeitsplatzgebiet ermöglicht werden. 

Mit der Verankerung der neuen Vorgaben in der BZO wird die festge-
setzte Planungszone aufgehoben. 

 
Untergeordnete Öffnung für 
Wohnnutzungen an den Randzo-
nen 

 

 Um angepasste Überbauungen an steilen Hanglagen und an Über-
gangsbereichen zu Wohnzonen sicherzustellen, sollen Wohnnutzun-
gen im Rahmen eines (privaten) Gestaltungsplans zulässig sein. Dies 
ist gemäss den Vorgaben im rechtskräftigen regionalen Richtplan 
noch nicht erlaubt, weshalb der Gemeinderat bei der Planungsregion 
ZPP einen Antrag zur Anpassung der regionalen Richtplanfestlegung 
für das Gebiet Eichtal eingereicht hat. Sobald der regionale Richtplan 
eine untergeordnete Wohnnutzung erlaubt, will der Gemeinderat 
eine kontrollierte und untergeordnete Wohnnutzung ermöglichen. 
Dazu muss gegebenenfalls die BZO in diesem Punkt angepasst wer-
den, was vorzugsweise eingebettet in eine Gesamtrevision der Orts-
planung erfolgt. 
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Eignungsgebiet für  
Wohnnutzungen 

 Insbesondere in den sensiblen Randlagen, die aufgrund der Topogra-
fie nicht für eine gewerbliche Nutzung geeignet sind, soll ein unterge-
ordneter Wohnanteil nicht ausgeschlossen sein. Der Wohnanteil 
muss untergeordnet und ortsbaulich sinnvoll angeordnet sein, was 
vorzugsweise in einem Gestaltungsplan geregelt wird.  

Die nachfolgenden Abbildungen veranschaulichen die Randlagen im 
Gebiet, die mit Rücksicht auf die angrenzende Wohnzone bebaut 
werden sollen. 

   
Luftbild 
 
 

 

 
   
Topografie 
 
 

 

 
   
Mögliches Eignungsgebiet für unterge-
ordnete Wohnnutzungen 
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  2 TEILREVISION BZO 
  2.1 Anpassungen Ziffer 6 BZO 
Bezeichnung der Zonen 
 
 

 Die heutige BZO unterschiedet zwischen einer Gewerbezone G 3 und 
einer Industriezone I 4.5. Diese Arbeitsplatzzonen werden neu in der 
BZO einheitlich als Gewerbezonen bezeichnet, was rein redaktionel-
ler Natur ist. Die neue BZO bezeichnet demnach folgende Zonenty-
pen: 

• Gewerbezone G 3 
• Gewerbezone G 4.5  

   
Bauliche Dichte 
 
 

 Im regionalen Richtplan wird für das ganze Arbeitsplatzgebiet Eichtal 
eine mittlere Beschäftigtendichte angestrebt (ca. 100–150 Beschäf-
tigte pro ha) sowie eine maximale Baumassenziffer von 6.0 m3/m2.  

Die bauliche Dichte bewegt sich im Eichtal bereits heute innerhalb 
der regionalen Dichtevorgaben. Daher werden die Gebiete nicht pau-
schal aufgezont, zumal die heutige BZO bereits eine haushälterische 
Nutzung des Arbeitsplatzgebiets zulässt. Das Gebiet östlich der Etzel-
strasse wird im Rahmen dieser Teilrevision jedoch von der Gewerbe-
zone G 3 in die Gewerbezone G 4.5 aufgezont. 

   
Empfindlichkeitsstufe 
 
 

 Im Zuge dieser Teilrevision werden ausserdem die Gewerbezonen 
G 3 und G 4.5 generell der Lärmempfindlichkeitsstufe ES III zugeord-
net, d.h. es sollen generell höchstens mässig störende Betriebe zuläs-
sig sein. Als mässig störend gelten Betriebe, wenn ihre Auswirkungen 
im Rahmen herkömmlicher Handwerks- und Gewerbebetriebe blei-
ben und sich die Tätigkeiten auf die üblichen Arbeitszeiten während 
des Tages beschränken. Dazu zählen beispielsweise Schreinereien, 
Zimmereien, mechanische Werkstätten, Spenglereien und derglei-
chen. Im Unterschied dazu sind stark störende Betriebe mit grösse-
ren Belastungen durch Lärmemissionen geprägt. Zu den stark stö-
renden Betrieben der Empfindlichkeitsstufe ES IV zählen beispiels-
weise Abfallwiederverwertungsanlagen, Sägereien, Hammer-
schmiede, Steinbrüche, Kraftwerke etc..  

Nutzungen der Empfindlichkeitsstufe ES IV haben daher grössere 
Auswirkungen auf das bauliche Umfeld. In Anbetracht, dass das Ar-
beitsplatzgebiet Eichtal von Wohnzonen und einer Schulanlage um-
geben ist, wird die Lärmempfindlichkeitsstufe neu auf eine ES III redu-
ziert, was einheitlich für alle Gewerbezonen gilt.  

Gestützt auf einen Antrag wird in der BZO präzisiert, dass der 
Schichtbetrieb auch in der Zone G4.5 erlaubt ist. 

   
Bestehende Betriebe  Durch die Änderung der Empfindlichkeitsstufe werden keine beste-

henden Betriebe in ihrer Nutzung eingeschränkt, da es sich bei die-
sen allesamt um höchstens mässig störende Betriebe handelt. 
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Abweichungen im Rahmen von Gestal-
tungsplänen 

 Sollte eine Nachfrage nach einem Standort für einen Betrieb der ES 
IV bestehen, bleibt der Weg über einen Gestaltungsplan offen. Dieses 
Vorgehen ist aus Sicht des Gemeinderats sachgerecht, zumal in ei-
nem Sondernutzungsplan massgeschneiderte Vorgaben gemacht 
werden können, um die Auswirkungen auf den Raum und die Umwelt 
so gering wie möglich auszugestalten. Auf eine räumliche Differenzie-
rung im Zonenplan in einem Bereich mit ES III beziehungsweise ES IV 
wird daher verzichtet.  

   
Nutzweise gemäss PBG  Das PBG definiert die zulässigen Anordnungen, die innerhalb der In-

dustrie- und Gewerbezonen getroffen werden können: 

Auszug PBG  

 
   
Unveränderte Nutzungsbestimmungen 
für die Gewerbezonen G3 

 
 

 Bereits die heutige BZO differenziert zwischen einer Gewerbezone 
G 3, in der neben Gewerbe- und Industriebetrieben auch Handels- 
und Dienstleistungsbetriebe erlaubt sind beziehungsweise, wo diese 
ausgeschlossen sind. An dieser Differenzierung wird festgehalten:  

   
 
 

 Gebiet Gewerbe- und Industriebe-
triebe zulässig 

Handels- und Dienstleis-
tungsbetriebe zulässig 

Gilt bereits heute / Keine Änderung 

 
 1 Gewerbegebiet G 3  

Gewerbestrasse 
X X 

Gilt bereits heute / Keine Änderung 

 
 2 Gewerbegebiet G 3  

Üerikerstrasse 
X X 

Gilt bereits heute / Keine Änderung 

 
 3 Gewerbegebiet G3  

Feldbach 
X  

Handels- und Dienstleistungsbetriebe 
heute erlaubt / Neu eingeschränkt 

 4 Gewerbegebiet G4.5  
Eichtal 

X (X) eingeschränkt 
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Übersicht  

 
   
Nutzungsbestimmungen für die neue Ge-
werbezone G 4.5 

 
 

 In der Gewerbezone G 4.5 werden im Rahmen dieser Teilrevision ge-
stützt auf die Vorgaben im regionalen Richtplan bestimmte Nutzwei-
sen eingeschränkt. Ziel dieser Anpassung ist es, gewerbliche Nutzung 
im Gebiet zu fördern. Neben Gewerbe- und Industriebetrieben sind 
pro Gebäude künftig folgende zusätzlichen Nutzungen erlaubt: 

• Dienstleistungsbetriebe im Umfang von max. 50 % der  
zulässigen Baumasse  

• Handelsbetriebe mit Verkaufsflächen bis maximal 400 m2  
• Betriebs- oder unternehmenszugehörige Verkaufsflächen für 

Waren, die vor Ort produziert werden oder in einem engen Zu-
sammenhang zum Betrieb oder zur Unternehmung sind bis max. 
2’000 m2 

Der Schichtbetrieb ist erlaubt.  

   
Hinweis auf die geltenden Grundmasse 
(Freiflächenziffer und Gebäudehöhe) 

 
 

 Die Gemeinde Hombrechtikon hat ihre BZO noch nicht auf die neuen 
Messweisen und Baubegriffe im PBG angepasst (IVHB). Daher gelten 
bis auf weiteres eine Freiflächenziffer von 10 % und eine Gebäude-
höhe von 13.5 m. 

Im Rahmen der nächsten Gesamtrevision sind diese Grundmasse zu 
überprüfen beziehungsweise die Baurechtsbegriffe einzuführen: 

• Freiflächenziffer wird zur Grünflächenziffer 
• Gebäudehöhe wird zur Fassadenhöhe oder Gesamthöhe  
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  3 TEILREVISION ZONENPLAN 
  3.1 Anpassung Zonengrenzen (Einzonungen)  
Abstimmung Zonengrenzen an 
die Eigentumsgrenzen 

 Die Zonengrenze im Gewerbegebiet östlich der Etzelstrasse entspre-
chen heute nicht den Parzellengrenzen. Der Zonenverlauf wird auf 
die Eigentumsgrenzen angepasst. Die Teilflächen, die ausgezont wer-
den, sind eigenständig nicht überbaubar. Im Rahmen der redaktionel-
len Anpassung der Zonengrenze wird insgesamt eine Fläche von 
807 m2 der Gewerbezone und eine Fläche von 1365 m2 der Reserve-
bauzone zugewiesen. 

Übersicht der Anpassungen (rechts) 

 

 

 
   

  3.2 Aufzonungen von der G 3 in die G 4.5 
Heutige Zonierung  Der nachfolgende Ausschnitt des Zonenplans zeigt die Grundstücke 

östlich der Etzelstrasse, die im Rahmen der Teilrevision an die Dichte-
vorgaben im regionalen Richtplan angeglichen und von der G 3 in die 
G 4.5 zugewiesen werden. 

Übersicht der Anpassungen  
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  3.3 Kantonaler Mehrwertausgleich 
Neue Bestimmungen  Mit der letzten Revision des eidg. Raumplanungsgesetzes, welches 

per 1. Mai 2014 in Kraft getreten ist, wurden die Kantone verpflichtet, 
einen Ausgleich der planungsbedingten Mehrwerte von mindestens 
20 % zu regeln (Art. 5 Abs. 1bis RPG). Seit dem 1. Januar 2021 wird im 
Kanton Zürich der Mehrwertausgleich vollzogen.  

   
Kantonaler Mehrwertausgleich  Aufgrund der Einzonungen (siehe Kapitel Anpassung Zonengrenze) 

haben die betroffenen Grundeigentümerschaften eine Kantonale 
Mehrwertabgabe zu leisten. 

   
Kantonaler Mehrwertausgleich 
für die Einzonung 

 Für die Erhebung von Mehrwerten aufgrund von Einzonungen ist 
ausschliesslich der Kanton zuständig. Die Mehrwertabgabe ist im 
MAG abschliessend geregelt und erfolgt unabhängig von der Rege-
lung in der Bauordnung zur kommunalen Mehrwertabgabe.  

   
Gesamthafte Mehrwertprognose  Der Mehrwertausgleich wird nur gesamthaft für die Planungsmass-

nahme dargestellt und nicht auf einzelne Grundstücke bezogen. Die 
Mehrwertprognose beinhaltet somit die Werte sämtlicher vom kanto-
nalen Mehrwertausgleich betroffenen Parzellen nach dem aktuellen 
Stand der Planung. Der Mehrwert entspricht der Differenz zwischen 
den Verkehrswerten eines Grundstücks ohne und mit Planungsmass-
nahme. Die Mehrwertabgabe beträgt 20 % des Mehrwerts (§ 4 Abs. 1 
MAG).  

   
Kantonale Mehrwertprognose –
Disclaimer 

 Die Mehrwertprognose beinhaltet die Werte sämtlicher vom kantona-
len Mehrwertausgleich betroffenen Parzellen nach dem aktuellen 
Stand der Planung. Da Anpassungen nicht auszuschliessen sind, sind 
auch diejenigen Fälle eingerechnet, die unter der Freigrenze von 
30'000.- Franken liegen. 

   
Kantonale Mehrwertprognose  Die durch den Kanton ermittelte kantonale Mehrwertprognose der 

Planungsmassnahme ergab einen Mehrwert von insgesamt 
Fr. 332’187.-. 

Von diesem Mehrwert ist eine kantonale Mehrwertabgabe von 20 % 
zu leisten. Der definitive Mehrwert und die damit verbundene kanto-
nale Mehrwertabgabe wird jedoch abschliessend erst nach der Plan-
festsetzung im Genehmigungsverfahren bestimmt. 

   
Information Grundeigentümer  Die Grundeigentümerschaften werden vom Kanton schriftlich über 

die Mehrwertprognose informiert. Im Genehmigungsverfahren wird 
die definitiv zu leistende Mehrwertabgabe durch den Kanton den 
Grundeigentümern mittels Verfügung eröffnet.  
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Anmerkung im Grundbuch  Die rechtskräftig festgesetzte Mehrwertabgabe wird danach im Grund-
buch angemerkt. 

   

  3.4 Kommunaler Mehrwertausgleich 
Kommunaler Mehrwertausgleich 
infolge Aufzonung 
 
 

 Die Gemeindeversammlung hat am 29. September 2021 eine kom-
munale Mehrwertabgabe von 20 % des infolge von Um- oder Aufzo-
nungen entstehenden Mehrwerts beschlossen (BZO Art. 9.4 ff.). 

Die Grundstücke östlich der Etzelstrasse werden von der Gewerbe-
zone G 3 in die Gewerbezone G 4.5 aufgezont. Die Grundeigentü-
mer/-innen profitieren davon, dass sie mehr Nutzfläche auf den 
Grundstücken realisieren können, was einen höheren Ertrag abwirft 
und damit einen höheren Landwert zur Folge hat. 

 

 
 

   
Mehrwertprognose  Bevor die Gemeindeversammlung die vorliegende Teilrevision be-

schliesst, hat die Gemeindeverwaltung den voraussichtlichen kom-
munalen Mehrwert gestützt auf das Landpreismodell des Kantons 
(vgl. § 9 MAV) auf der Basis des eMWA-Tools ermittelt. Diese Mehr-
wertprognose wird den Grundeigentümern mit der öffentlichen Auf-
lage nach § 7 PBG mitgeteilt. Der Mehrwertausgleich wird dabei nur 
gesamthaft für die Planungsmassnahme dargestellt und nicht auf das 
Grundstück bezogen. 

Gemäss der Mehrwertabgabe der BZO Hombrechtikon liegt die Frei-
fläche gemäss §19 Abs. 2 MAG bei 1’200m2.  

   
Kommunale Mehrwertprognose – 
Disclaimer 

 Die nachfolgende Mehrwertprognose beinhaltet die Werte sämtlicher 
vom kommunalen Mehrwertausgleich betroffenen Parzellen nach 
dem aktuellen Stand der Planung. Da Anpassungen nicht auszu-
schliessen sind, sind auch die Fälle berücksichtigt, die unter der Frei-
grenze von 100'000.- Franken liegen oder deren Grundstücksfläche 
unterhalb der kommunal festgelegten Freifläche liegen. 
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Kommunale Mehrwertprognose  Die durch die Gemeinde ermittelte kommunale Gesamtmehrwert-
prognose der Planungsmassnahme ergab einen Mehrwert von insge-
samt: 
Fr. 636’082.- 

   
Verwendung der Einnahmen  Die Einnahmen aus dem kommunalen Mehrwertausgleich sind dem 

kommunalen Fonds zuzuweisen.  

Die Gelder sind für kommunale raumplanerische Massnahmen im 
Sinne von Art. 3 Abs. 3 RPG zu verwenden (§ 42 MAV). Dazu zählen 
zum Beispiel Massnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raums, 
die Schaffung von Freiflächen, die Verbesserung des öffentlichen Ver-
kehrs, Verbesserung der Siedlungsökologie etc.. 

   
Verfahren  Zusammenfassend gestaltet sich das Verfahren wie folgt: 

• Erarbeitung einer Vorlage zur Revision der BZO (Aufzonungen/ 
Umzonungen). 

• Den Grundeigentümerschaften wird gestützt auf das Landwert-
modell eine Mehrwertprognose unterbreitet, wenn ihr Grund-
stück aufgezont oder umgezont wird. 

• Die Aufzonung/Umzonung (BZO-Revision) wird durch die Stimm-
bevölkerung beschlossen.  

• Im Genehmigungsverfahren zur BZO-Revision wird der Mehrwert 
definitiv bestimmt. Der Mehrwert wird den Grundeigentümer-
schaften zuerst im Sinne des rechtlichen Gehörs unterbreitet. Da-
nach folgt die Verfügung, die vor Gericht angefochten werden 
kann. 

• Der geschuldete kommunale Mehrwert wird im Grundbuch der 
jeweiligen Grundeigentümerschaft angemerkt. 

• Die Mehrwertabgabe wird bei der Realisierung fällig.  
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  4 ANHÖRUNG UND ÖFFENTLICHE 
AUFLAGE GEMÄSS § 7 PBG 

  4.1 Einleitung  
Gesetzliche Rahmenbedingungen 
 

 

 Gemäss § 7 PBG sind bei der Aufstellung und Änderung von Richt 
und Nutzungspläne die nach- und nebengeordneten Planungsträger 
rechtzeitig anzuhören. Zudem sind die Pläne vor der Festsetzung 
währen 60 Tagen öffentlich aufzulegen. Während der Auflagefrist 
konnte sich jedermann zur Planvorlage äussern und schriftliche Ein-
wendungen dagegen vorbringen. Über die nicht berücksichtigten Ein-
wendungen wird gesamthaft bei der Planfestsetzung entschieden.  

   
Erste kantonale Vorprüfung 
 

 

 Die Revisionsvorlage wurde vor der öffentlichen Auflage dem Kanton 
zur Vorprüfung eingereicht. Aufgrund der kantonalen Stellungnahme 
wurde die Teilrevision der BZO und des Zonenplans für das Arbeits-
platzgebiet Eichtal angepasst.  

Insbesondere wurde von der Möglichkeit zur Schaffung eines unter-
geordneten Wohnanteils im Übergangsbereich zu den angrenzenden 
Wohnzonen abgesehen, da die regionalen Richtplanfestlegungen dies 
nicht erlauben. Der Gemeinderat hat daher der Planungsregion ZPP 
einen Antrag gestellt, die Richtplanfestlegungen dahingehend anzu-
passen, dass im Rahmen von Sondernutzungsplänen ein untergeord-
neter Wohnanteil an den Randlagen des Arbeitsplatzgebiets von regi-
onaler Bedeutung ermöglicht werden kann.  

   
Öffentliche Auflage und zweite 
kantonale Vorprüfung 
 

 

 Die aufgrund der ersten kantonalen Vorprüfung bereinigte Teilrevi-
sion der BZO und des Zonenplans wurde durch den Gemeinderat zu-
handen der öffentlichen Auflage im Februar 2024 freigegeben. Die öf-
fentliche Auflage erfolgt vom 1. März bis 30. April 2024. Während der 
Auflagefrist konnte sich jedermann zur Planvorlage äussern und 
schriftliche Einwendungen dagegen vorbringen. Gleichzeitig wurde 
die Revisionsvorlage dem Kanton zu einer zweiten Vorprüfung einge-
reicht.  

   
 
 

 In den nachfolgenden Kapiteln sind die eingereichten Anträge zusam-
mengefasst. Die Stellungnahme des Gemeinderats zeigt, wo die Teil-
revision aufgrund von berücksichtigten Anträgen angepasst wurde.  
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  4.2 Erste Kantonale Vorprüfung 
Stellungnahme  Die kantonalen Amtsstellen haben mit Schreiben vom 5. Juni 2023 

zum Entwurf der Teilrevision Stellung genommen. Gestützt darauf 
wurde die Revisionsvorlage wie folgt angepasst: 

   
Anpassungen  • Auf den Erlass von Sonderbauvorschriften, die einen untergeord-

neten Wohnanteil von 30% ermöglicht hätten, muss gemäss Vor-
prüfungsbericht vorerst verzichtet werden. Die Gemeinde stellt 
der Planungsregion den Antrag, die Vorgaben zum regionalen Ar-
beitsplatzgebiet dahingehend anzupassen, dass ein untergeord-
neter Wohnanteil ermöglicht werden kann.  

• Der Revisionsentwurf zuhanden der ersten kantonalen Vorprü-
fung sah vor, dass in den bestehenden Gebäuden Dienstleistungs-
betriebe ohne Einschränkungen erlaubt sind. Damit hätte verhin-
dert werden sollen, dass die Nutzung in bestehenden Gebäuden 
baurechtswidrig wird. Gemäss Vorprüfungsbericht ist dies nicht 
erlaubt. 

• Da die Lärmempfindlichkeitsstufe in den Gewerbezone von der 
ES IV auf die ES III reduziert wird, wurde im ersten Vorprüfungsbe-
richt verlangt, dass im erläuternden Bericht mit einem Nachweis 
zu ergänzen sei, dass keine bestehenden Betriebe durch die Än-
derung der Empfindlichkeitsstufe eingeschränkt werden. Diese 
Prüfung wurde durch die Gemeinde vorgenommen. In Hombrech-
tikon sind heute keine Betriebe vorhanden, die in die Kategorie 
«stark störend» fallen.   

Anpassungen  • Im ersten Vorprüfungsbericht wurde bemängelt, dass ohne Pa-
pierplan nicht nachvollziehbar sei, wo bisher welche Nutzweisen in 
der Gewerbe- und Industriezonen zugelassen sind und inwiefern 
die Teilrevision tatsächlich eine Einschränkung bestimmter Nutz-
weisen darstellt. Im Kapitel 2.1 wurde eine Übersicht ergänzt.  

• Im ersten Vorprüfungsbericht wurde darauf hingewiesen, dass im 
Gebiet Eichtal eine Gefährdung durch Oberflächenabfluss besteht 
(http://maps.zh.ch, Karte «Oberflächenabfluss»), was bei der Pla-
nung von Bauten und Anlagen zu berücksichtigen ist. 

   

  4.3 Zweite Kantonale Vorprüfung 
Stellungnahme  Die kantonalen Amtsstellen haben mit Schreiben vom 17. Mai 2024 

erneut zur Teilrevision Stellung genommen.  

   
Vorbehalt 
 

 Es sei eine Einschätzung durch die Region einzuholen und als Beilage zum 
erläuternden Bericht nach Art. 47 RPV einzureichen. Ohne eine bestäti-
gende Stellungnahme der Region sei der zulässige Anteil an Dienstleis-
tungsbetrieben zu reduzieren. 
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  Begründung: 
Wie bereits in der ersten Vorprüfung sei festgehalten worden, dass Dienst-
leistungsbetriebe einschliesslich Verkaufsnutzungen nur in untergeordne-
tem Mass zulässig seien und daher die regionale Richtplanvorgabe aus 
Sicht des ARE nicht erfüllt sei. Der zulässige Anteil an Handels- und Dienst-
leistungsbetrieben müsse daher unter Berücksichtigung der Arbeitszonen-
bewirtschaftung bzw. Stellungnahme der Region festgelegt und begründet 
werden. Diese Stellungnahme liege der Vorlage nicht bei. Eine Abschlies-
sende Beurteilung sei daher erst bei Vorliegen der regionalen Stellung-
nahme möglich. 

Erwägungen des Gemeinderats: 
Die Planungsregion ZPP hat mit Schreiben vom 28. Mai 2024 zur Teil-
revision Stellung genommen (siehe Beilage). Aufgrund der zuneh-
menden Tertiarisierung der Wirtschaft werden zukünftig Handels- 
und Dienstleistungsbetriebe den Grossteil der Unternehmen ausma-
chen. Auch die ZPP anerkennt diesen Bedarf: Heute arbeiten bereits 
80 % der Beschäftigten in der Region mi Tertiärsektor. Die ZPP unter-
stützt daher die Haltung der Gemeinde Hombrechtikon, dass in der 
Gewerbezone G4.5 neu Dienstleistungsbetriebe von max. 50 % der 
zulässigen Baumasse erlaubt sind. Da jedoch 50 % aus Sicht der ZPP 
nicht mehr als «untergeordnet» eingestuft werden, ist die ZPP bereit, 
den regionalen Richtplan entsprechend zu revidieren und die Zielvor-
gabe für das Gebiet Eichtal (Eintrag A2) bzgl. der Zulassung von 
Dienstleistungsbetrieben anzupassen. 

  Der Gemeinderat beantragt daher dem Kanton, gestützt auf die Stel-
lungnahme der ZPP und die beabsichtigte Anpassung des regionalen 
Richtplans, die Teilrevision zu genehmigen.  

   
  4.4 Stellungnahme der ZPP 
  Die Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil hat mit Schreiben vom 28. 

Mai 2024 zur Teilrevision Stellung genommen.  

   
Empfindlichkeitsstufe ES IV belas-
sen 

 Die Lärmempfindlichkeitsstufe sei im Arbeitsplatzgebiet zumindest teil-
weise bei der ES IV zu belassen. 

Begründung: 
Grundsätzlich solle eine Wohnzone mit ES II nicht direkt an eine Industrie-
zone mit ES IV grenzen. Eine Mischzone mit ES III oder ein Grünbereich 
könnte als Pufferzone wirken und eine solche Situation entschärfen. Das 
Arbeitsplatzgebiet Eichtal sei das einzige Gebiet in der Region, in dem 
stark störende Betriebe zulässig sind.  
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  Um der von der Region angestrebten Strukturvielfalt zu entsprechen, sei es 
essenziell, dass sich solche Betriebe auch in der Region ansiedeln können. 
Die Region Pannenstil vertritt daher die Meinung, Moglichkeiten für eine 
ES IV n der Region offen zulassen und ein Ausschluss von stark störenden 
Betrieben zu vermeiden. Dementsprechend soll die Gemeinde Hombrech-
tikon einen Vorschlag erarbeiten, der innerhalb des Arbeitsplatzgebietes 
weiterhin ES IV ermögliche. Dies könnte bspw. via eine räumliche Festle-
gung im Zonenplan erfolgen oder via einen BZO-Artikel, welcher die Art 
der zulässigen bzw. nicht zulässigen Betriebe festlegt. 

Erwägungen des Gemeinderats: 
Nutzungen der Empfindlichkeitsstufe ES IV können je nach Betriebs-
art grosse Auswirkungen auf das bauliche Umfeld haben. In Anbe-
tracht, dass das Arbeitsplatzgebiet Eichtal von Wohnzonen und einer 
Schulanlage umgeben ist und auch heute keine stark störenden Be-
triebe der Empfindlichkeitsstufe IV im Eichtal angesiedelt sind, hält 
der Gemeinderat an der Zuweisung an einer Empfindlichkeitsstufe ES 
III fest. Die von der ZPP vorgeschlagene Differenzierung in der BZO ist 
aus Sicht des Gemeinderats nicht praktikabel, da ohne konkrete Pro-
jektabsichten keine geeigneten Standorte für stark störenden Be-
triebszweige bezeichnet werden können. Sollte in der Region die 
Nachfrage nach einem Standort für einen Betrieb der ES IV bestehen, 
bleibt der Weg über einen Gestaltungsplan offen. Dieses Vorgehen ist 
aus Sicht des Gemeinderats sachgerecht, zumal in einem Sondernut-
zungsplan massgeschneiderte Vorgaben gemacht werden können, 
um die Auswirkungen auf den Raum und die Umwelt so gering wie 
möglich auszugestalten. Solche Auflagen und Vorgaben wären in ei-
nem Baubewilligungsverfahren nicht möglich, wenn das gesamte Ge-
biet einer ES IV zugewiesen wäre. Eine räumliche Differenzierung im 
Zonenplan in einem Bereich mit ES III beziehungsweise ES IV ist auch 
aus diesen Überlegungen nicht sinnvoll. Hingegen wird gestützt auf 
einen Antrag die BZO dahingehend präzisiert, dass Schichtbetrieb er-
laubt ist. 

  Der Antrag wird teilweise berücksichtigt. 

   
Stellungnahme der ZPP zur Öff-
nung des Arbeitsplatzgebiets für 
Wohnnutzungen 
 

 Das Arbeitsplatzgebiet Eichtal grenzt südlich, nördlich und westlich an 
Wohnnutzungen oder andere empfindliche Nutzungen (Schulanlagen). Die 
ZPP kann die Argumentation der Gemeinde nachvollziehen und anerkennt 
den Bedarf einer Übergangszone bspw. In Form einer Mischzone, welche 
Wohnnutzungen zulässt. Dem Antrag der Gemeinde zur Ermöglichung 
von untergeordneter Wohnnutzung wird unter der Bedingung stattgege-
ben, dass einzig Randlagen bzw. klar abgegrenzte, im Zonenplan verbind-
lich ausgewiesene Perimeter des Arbeitsplatzgebietes für untergeordnete 
Wohnnutzungen geöffnet werden. Die Gemeine wird angehalten, die ent-
sprechenden Perimeter des Arbeitsplatzgebiets Eichtal zu bezeichnen. 

Der Antrag der Gemeinde kann die Region jedoch nicht stattgeben. Eine 
Öffnung hinsichtlich Wohnnutzung aller regionalen Arbeitsplatzgebiete 
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mittels der von der Gemeinde vorgeschlagenen Änderung der Massnah-
men ist mit den regionalen Zielsetzungen nicht vereinbar. Ziel ist die Si-
cherstellung der relevanten Flächen für Gewerbe und Industrie. 

Begründung: 
Erwägungen des Gemeinderats: 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. An den er-
wähnten Randlagen soll im Rahmen von Gestaltungsplänen ein un-
tergeordneter Wohnanteil möglich sein. Im Planungsbericht werden 
die aus Sicht der Gemeinde geeigneten Bereiche bezeichnet. Auf die 
Bezeichnung von Perimetern im Zonenplan wird verzichtet, da der 
Kanton im Rahmen der ersten Vorprüfung hierfür keine Genehmi-
gung in Aussicht gestellt hat.  

  Die positive Beurteilung wird durch den Gemeinderat für nachgela-
gerte Sondernutzungsplanungen zur Kenntnis genommen. Der Ge-
meinderat beantragt der Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil, die 
Möglichkeit zur Realisierung eines untergeordneten Wohnanteils an 
den Randlagen des Arbeitsplatzgebiets Eichtal an geeigneter Stelle im 
regionalen Richtplantext zu verankern. 

   
  4.5 Anhörung der Nachbargemeinden 
Zustimmende Stellungnahmen  Während der öffentlichen Auflage fand die Anhörung der Nachbarge-

meinden statt. Die Gemeinde Grüningen hält in ihrem Schreiben fest, 
dass die Teilrevision keine Konfliktsituation mit der Ortsplanung der 
Gemeinde Grüningen ergibt. Ansonsten gingen keine Änderungsan-
träge der Nachbargemeinden ein. 

   

  4.6 Einwendungen zur Teilrevision 
1 Berücksichtigung Schutzobjekt 
Messner (Messner-Performance) 

 
 

 In einer Eingabe wird gefordert, dass das Ufergehölz Tobelbach (Natur-
schutzinventar: Baumgruppen / Hecken / Einzelbäume, Schutzziel) zu be-
rücksichtigen und zu erhalten sei.  

Begründung: - 

Erwägungen des Gemeinderats: 
Die erwähnten Ufergehölze und Schutzobjekte sind im kommunalen 
Naturschutzinventar aufgeführt und werden durch die Teilrevision 
des Zonenplans und der BZO nicht tangiert. Ufergehölze sind gemäss 
der übergeordneten Gestzgebung geschützt (NHG / GschV). Der Fort-
bestand dieser Objekte wird durch die Nutzungsplanung nicht in 
Frage gestellt.  

  Das Anliegen ist bereits berücksichtigt.  
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2 Arbeitszeiten Schichtbetrieb 
Grütter Kunststoff+Formen AG 
 

 In einer Eingabe wird gewünscht, dass auch nach der Umzonung der I4.5 
zu G4.5 weiterhin ein Schichtbetrieb (von morgens ca. 5.00 Uhr bis 
abends ca. 23.00 Uhr) möglich sei. 

Begründung: 
Für Gewerbebetriebe kann Schichtbetrieb notwendig sein. 

Erwägungen des Gemeinderats: 
Die BZO wird im Sinne des Antrags dahingehend ergänzt, dass der 
Schichtbetrieb zulässig ist. 

  Die Einwendung wird berücksichtigt. 

   
3 Maximalfläche Handelsbetriebe 
Avobis Advisory AG_/ Oak Valley AG 

 Die pauschale Begrenzung der Handelsbetriebe bis maximal 400 m2 sei 
für den Perimeter der Grundstücke 3704, 3706 und 3707 zu eng gefasst, 
weshalb die Ziffer 6.3.3 der BZO Hombrechtikon im Rahmen der vorlie-
genden Teilrevision wie folgt zu ergänzen sei: «Im Rahmen von Sonder-
bauvorschriften und Gestaltungsplänen kann von den erwähnten Festle-
gungen abgewichen werden».  

Begründung: 
Die Nutzungsbestimmungen für die neue Gewerbezone G 4.5 dürften be-
züglich der Einschrankung der Verkaufsflächen für weite Teile der Zone 
zweckmassig sein, insbesondere für das Teilareal «Eichtal West» mit dem 
Projekt «Oaktec». Für den Perimeter der Grundstucke Nr. 3704, 3706 und 
3707 stellt sich jedoch die Frage nach der Kompatibilität mit den Ergeb-
nissen des Workshopvertahrens. In diesem Verfahren wurde für die Erdge-
schosse sowohl im Bestand wie auch in zukünftigen Neubauten generell 
eine flexible Nutzung diskutiert, welche auch publikumsorientierten Cha-
rakter haben kann (siehe Schlussbericht z.B. Seite 16). Deshalb ist die pau-
schale Begrenzung der Handelsbetriebe (Verkaufsläden) bis maximal 400 
m2 für diesen Perimeter zu eng gefasst. 

Erwägungen des Gemeinderats: 
Es besteht ein rechtskräftiger Gestaltungsplan, welcher durch einen 
neuen Gestaltungsplan ersetzt und dessen Perimeter bei Bedarf er-
weitert werden kann. In diesem Sondernutzungsplan können Festle-
gungen in Bezug auf publikumsorientierte Nutzungen abweichend 
von der BZO geregelt werden, was im Planungsbericht ergänzt wird. 
Eine spezielle Regelung ist in der BZO nicht erforderlich, da mit Ge-
staltungsplänen von den Zonenbestimmungen abgewichen werden 
kann, sofern die Grundzonierung nicht grundlegend in Frage gestellt 
wird. Gestützt auf die Vorgaben im regionalen Richtplan wird in der 
BZO jedoch präzisiert, dass Betriebs- oder unternehmenszugehörige 
Verkaufsflächen für Waren, die vor Ort produziert werden oder in ei-
nem engen Zusammenhang zum Betrieb oder zur Unternehmung 
sind bis max. 2’000 m2 erlaubt sind. 

  Die Einwendung wird sinngemäss berücksichtigt.  
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Zustimmung 
GLP 

 In einer Eingabe wird die Teilrevision ausdrücklich begrüsst. Sie sei als 
Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung des Industriegebiets im Zent-
rum von Hombrechtikon zweckmässig. 

Erwägungen des Gemeinderats: 
- 

  Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen. 

   

  4.7 Eingabe zur Mehrwertabgabe 
4 Keine Mehrwertabgabe 
HBW Immobilien 

 Auf eine Mehrwertabgabe für die Einzonung einer Teilfläche der Liegen-
schaften Etzelstrasse 37/39 sei zu verzichten. 

Begründung: 
Die Teilflächen sei 1984 fälschlicherweise der Reservebauzone zugewiesen 
worden, obwohl das damals bewilligte Bauprojekt diese Fläche bereits be-
ansprucht habe. 

Erwägungen des Gemeinderats: 
Die Bereinigung der Zonengrenze wurde durch die Grundeigentü-
merschaft mit Schreiben vom 18.5.2018 beantragt. Die Anpassung 
der Zonengrenze ist aus Sicht des Gemeinderats zweckmässig. Sie 
führt jedoch zu einer formellen Einzonung einer Fläche, die heute der 
Landwirtschaftszone zugewiesen ist. In der Zwischenzeit haben sich 
gestützt auf die Bundesrechtlichen Vorgaben im Raumplanungsge-
setz die Anforderungen für die Ausscheidung neuer Bauzonen verän-
dert. Bei Einzonungen müssen die entstehenden Planungsvorteile in 
Form einer Mehrwertabgabe ausgeglichen werden. Für die Erhebung 
dieser Mehrwertabgabe ist der Kanton zuständig und nicht die Ge-
meinde Hombrechtikon. Die zuständige kantonale Amtsstelle muss 
den vorgebrachten Sachverhalt nach Rechtskraft dieser Teilrevision in 
die Erwägungen bei der Bemessung der kantonalen Mehrwertabgabe 
einbeziehen. Dazu wird eine individuelle Schätzung gemacht.  

  Die Einwendung wird zur Kenntnis genommen und dem zuständigen 
kantonalen Amt für die Bemessung der Mehrwertabgabe im Rahmen 
einer individuellen Schätzung weitergeleitet.  
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Auszug MAV  

 
   

  5 AUSWIRKUNGEN 
Vorgaben des regionalen Richt-
plans werden erfüllt 

 Mit der Teilrevision Arbeitsplatzgebiet Eichtal wird die Bau- und Zo-
nenordnung so angepasst, dass sie den Vorgaben des übergeordne-
ten regionalen Richtplans bezüglich der eingeschränkten Zulässigkeit 
von Handels- und Dienstleistungsbetrieben beim Arbeitsplatzgebiet 
Eichtal entsprechen.  

   
Höhere bauliche Dichte wird er-
möglicht 

 Mit der Umzonung im Arbeitsplatzgebiets Eichtal von der Gewerbe-
zone G3 in die Gewerbezone G 4.5 wird die im regionalen Richtplan 
angestrebte höhere bauliche Dichte ermöglicht. 

   
Zentrumsfunktion wird gestärkt   Eine Ansiedlung von grösseren Detailhandelsflächen im Arbeitsplatz-

gebiet Eichtal würde den Planungsbemühungen im Zentrum entge-
genlaufen. Die Beschränkung solcher Einkaufsflächen im Gebiet Eich-
tal stärkt das Zentrum in seiner Funktion. 

   
Mehrwert  Durch die Aufzonung der Grundstücke von der Gewerbezone G 3 in 

die Gewerbezone G 4.5 erfahren diese Grundstücke einen Mehrwert. 
Die Gemeindeversammlung Hombrechtikon hat am 29. September 
2021 über den kommunalen Mehrwertausgleich befunden. Es wurde 
eine Mehrwertabgabe von 20 % für Grundstücke ab einer Fläche von 
1'200 m2 festgelegt.  

Für die Grundstücke, die durch die Aufzonung einen planerischen 
Mehrwert erfahren, ist im Rahmen der öffentlichen Auflage dieser 
Teilrevision eine Mehrwertprognose zu erstellen.  

Für neu geschaffene Bauzonen erhebt der Kanton eine Mehrwertab-
gabe. 
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  6 VERFAHREN 
Öffentliche Auflage   Die Teilrevision der Nutzungsplanung (Arbeitsplatzgebiet Eichtal) 

wurde vom Gemeinderat zuhanden der öffentlichen Auflage und An-
hörung verabschiedet. Die öffentliche Auflage erfolgte gestützt auf § 
7 PBG während 60 Tagen. 

   
Einwendungen  Während der Auflagefrist konnte sich jedermann zur Teilrevision der 

Nutzungsplanung äussern und schriftliche Einwendungen dagegen 
vorbringen.  

Gemäss § 7 PBG sind allfällige abgelehnte Anliegen in einem Bericht 
der nicht berücksichtigten Einwendungen zu dokumentieren und die 
Ablehnung zu begründen. Dieser Bericht als Ganzes ist von der Ge-
meindeversammlung zur Kenntnis zu nehmen, bedarf aber keiner 
Genehmigung durch die Baudirektion. 

 
Anhörung  Die Nachbargemeinden wurden zur Anhörung eingeladen.  

 
Vorprüfung  Die Teilrevision der Nutzungsplanung (Arbeitsplatzgebiet Eichtal) 

wurde dem Kantonalen Amt für Raumentwicklung (ARE) parallel zur 
öffentlichen Auflage zur zweiten Vorprüfung eingereicht.  

   
Bereinigung  Aufgrund der Mitwirkungsergebnisse wurde die Vorlage überprüft 

und punktuell angepasst.  

   
Festsetzung  Nach der Verabschiedung durch den Gemeinderat wird die Revisi-

onsvorlage den Stimmberechtigten an einer Gemeindeversammlung 
zur Festsetzung vorgelegt. 

   
Genehmigung Teilrevision  Nach der Festsetzung durch die Gemeindeversammlung folgt das 

Genehmigungsverfahren. Der Genehmigungsentscheid wird publi-
ziert, anschliessend läuft eine 30-tägige Rekursfrist. 

   
Verfahren Mehrwertabgabe  Das Verfahren zur Ermittlung der kommunalen und kantonalen 

Mehrwertabgabe richtet sich nach den Bestimmungen der kantona-
len Mehrwertausgleichsverordnung (insbesondere § 12 bis § 17 
MAV). 

   
Inkrafttreten  Das Inkrafttreten erfolgt nach Abschluss allfälliger Rekursverfahren 

durch Publikation.  

   
Festsetzung Mehrwertabgabe  Das Verfahren zur Festsetzung der kommunalen und kantonalen 

Mehrwertabgabe richtet sich nach den Bestimmungen der kantona-
len Mehrwertausgleichsverordnung (§ 18 bis § 19 MAV). 



  
Teilrevision Nutzungsplanung Hombrechtikon – Arbeitsplatzgebiet Eichtal 
Erläuternder Bericht gemäss Art. 47 RPV 
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  7 SCHLUSSBEMERKUNG 
Teilrevision ist zweckmässig  Der Gemeinderat ist überzeugt, dass die vorliegende Teilrevision an-

gemessen und zweckmässig ist, die übergeordneten Anforderungen 
erfüllt und den öffentlichen Anliegen Rechnung trägt. 

 


